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Short-Seller-Attacken 2.0: der Fall Wirecard 
Short-Seller-Attacken haben Öffentlichkeit, Wirtschaftspresse und juristisches Schrifttum, insbesonde-
re aber die betroffenen Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt. Die Börsenkurse
von Wirecard, Ströer, Aurelius und ProSiebenSat 1 gerieten durch Negativberichterstattungen und 
Leerverkäufe jeweils massiv unter Druck. Die diesjährigen Geschehnisse rund um Wirecard werden 
die Diskussion um Short-Seller-Attacken um einige Facetten bereichern. Zum einen ergeben sich
aufgrund der Informationsverbreitung in der Financial Times gewisse tatsächliche und vor allem
rechtliche Besonderheiten. Zum anderen machte die BaFin mit ihrer Allgemeinverfügung zum Verbot 
der Begründung und Erhöhung von Netto-Leerverkaufsposition erstmals von ihren Befugnissen nach 
der Leerverkaufs-VO Gebrauch, was im Kontext einer Short-Seller-Attacke jedenfalls nicht ganz 
selbstverständlich erscheint. 

313

  
Dr. Jonathan Bauerschmidt Die Prospektverordnung in der europäischen Kapitalmarktunion 

Die neue Prospektverordnung schafft ein einheitliches Publizitätsregime für öffentliche Angebote und
die Marktzulassung von Wertpapieren. Sie hebt die in die Jahre gekommene Prospektrichtlinie auf 
und ist ab dem 21.7.2019 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar anzuwen-
den. Dieser Beitrag stellt die Prospektverordnung als Teil der europäischen Kapitalmarktunion vor,
erklärt wesentliche Neuerungen und deckt offene Fragen bei der Prospekthaftung auf. 
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und Handelssache? 
Der EuGH hatte im Rahmen der gegen Griechenland gerichteten Anlegerklagen erneut Gelegenheit, 
zum Anwendungsbereich des harmonisierten Zivilprozessrechts Stellung zu nehmen. Nach Ansicht
des EuGH stellen die auf Erfüllung der ursprünglichen Anleihebedingungen gerichteten Anlegerkla-
gen keine Zivil- und Handelssache im Sinne der EuGVVO dar. Aufgrund der rückwirkenden Einfüh-
rung von Collective Action Clauses entspringe der Rechtsstreit der Ausübung hoheitlicher Rechte.
Maßgeblich ist danach nicht die Rechtsnatur des vertraglichen Grundverhältnisses, sondern der
dieses modifizierende Hoheitsakt. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die Entscheidung kritisch und
zeigt, dass es sich um eine politische Entscheidung handelt, die den Anwendungsbereich der EuGV-
VO unnötig einschränkt und die Risiken staatlicher Schuldner erneut verdeutlicht. 
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E-Geld auf Blockchain-Basis 
In den bisherigen Veröffentlichungen zur aufsichtsrechtlichen Einordnung von kryptografischen Wäh-
rungen wird ebenso wie in den Verlautbarungen der BaFin zu ihrer Verwaltungspraxis einhellig die
Rechtsauffassung vertreten, dass Bitcoins und vergleichbare Kryptowährungen nicht als E-Geld 
qualifizieren, da es bei ihnen an einem sie ausgebenden Emittenten fehle. Der Aufsatz untersucht
ausführlich, ob diese Rechtsauffassung gleichermaßen für alle blockchain-basierten Bezahleinheiten 
Geltung haben muss und ob die Emission blockchain-basierten E-Geldes aufsichtsrechtlich möglich 
sein kann. 
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